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Postscheckkonto No . S31
Frankfurt a . M.

Fernsprechnummer 28.

für den

Kreis Westerburg. Telegramm -Adresse:

Kreisblatt Westerburg.

Erscheint wöchentlich zweimal , Dienstag « und Freitags , mit hen wöchentlichen GratiS -Beilagen „Illustriertes Familienblatt " und „ Landwirtschaftliche Mit¬
teilungen " und beträgt der Bezugspreis in der Expedition abgeholt pro Monat SO Pfg - Durch die Post geliefert pro Quartal 1,75 Mark . Einzelne Nummor
10 Pfg . — Da da « „Kreirblatt " amtliche » Organ von 82 Bürgermeistereien ist , haben Anzeigen die wirksamste Verbreitung . — JnsertionSpreis : Die vior-

gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur IS Pfg.

'Da « Kreitblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten ausgehängt , wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.
Redaktion , Druck und Verlag von p . « »esberger in Mesterburg.

Ro . 108. Freitag , den 21 . September 1917. 33 . Jahrgang.

Sonäer Ausgabe.
Die Horror» DSr - ermoistor erinnere ich an die so¬

fortige Gtnfrndnns de» Uerxeichaisse» der Schafbesttzer.
Mostorknrs . den 21 . September 1917.

Der Kondrat.

Hekanntmachung
Nr . W . I. 1492 |8 . 17 . K. R . 51.,

betreffend Ausführnngsbestimmungett
gemäß 8 12 der Bekanntmachung Nr . W. I.
1771|5. 17. K. R . A. vom 1. Juli 1917, be¬
treffend Beschlagnahme und Bestandserhebung
der deutschen Schafschur und des Wollgefälles

bei den deuffchen Gerbereien.
Dom 20 . September 1917.

Auf Grund des § 12 der Bekanntmachung Nr . W . I.
177115. 17 . K. N . A ., betreffend Beschlagnahme und Bestandser¬
hebung der deutschen Schafschur und des Wollgefälles bei den
deutschen Gerbereien vom 1. Juli 1817 werden folgende Aus-
sührungSbestimmungen erlaffen:

1.

Die Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft , Berlin SW 48 , Verl.
Hedemannstraße 8 , ist von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums ermächtigt wordeil , au
Schafhalter , welche ihren gesamten Anfall an Wolle von eigenen
Schafen entsprechend den Anordnungen der Bekanntmachung Nr.
W. I. 1771 |ö . 17 . K . R . A . zur Ablieferung gebracht haben,
jeweils einmal im Jahre Strickgarne aus den der Kriegswollbe-
darf Aktiengesellschaft zu diesem Zweck von der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsnünisteriums zuge¬
wiesenen Strickgarnmengen zum Einheitspreis von 12,00 Mk . für
das Kilogramm gegen Nachnahme des Verkaufspreises zu ver¬
laufen , und zwar an Schafhalter
wit einem Schafbestand v. 1 Schaf .
. „ » „ 2 Schafen
H << „ u 9 m

4
5
6
7
8
9

10

. 1,50

. 1,50

. 2,00

. 2,00

. 2,00

. 2,25

. 2,25
und mehr 2,50

0,50 kg Strickgarn
1,00

II.

Das Strickgarn wird lediglich zur Verarbeitung und zum
verbrauch im eigenen Haushalt des jeweiligen Schafhalters ver¬
wüst. Garnmengen , welche dem zuwider an andere Personen
weiter^egeben werden , unterliegen der Beschlagnahme . Anträge
j'on Schafhaltern auf Abgabe von Strickgarn für ihre Angestellten
>>nd nur dann zulässig , wenn diese Angestellten entweder selbst
?esitzer von Schafen sind und einen eigenen Antrag auf Garn¬
ierung nicht gestellt haben oder aus dem Dienstverhältnis mit

dem Antragsteller einen Anspruch auf Wollieferung haben . Im
letzteren Fall darf die Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft für
jeden der betreffenden Angestellten 0,50 kg Strickgarn an den
Dienstherrn zum obenang 'egebenen Preise verkaufen.

III.

Die Feststellung der hiernach zum Bezug von Strickgarn
berechtigten Schafhalter und die Abgabe des Strickgarnes wird
wie folgt geregelt:

Die Schafhalter jeder Gemeinde haben den Antrag auf
Lieferung des GarneS bei der für sie zuständigen Ortspolizeibe-
hörde schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu stellen . Aus dem
Antrag muß hervorgehen:

1. bei Anträgen von Schafhaltern auf Garnlieferung für den
eigenen Gebrauch:
a) Name des Schafhalters,
b) Zahl der Schafe im eigenen Besitz des Antragstellers

am 1. Juli des laufenden Kalenderjahres,
c) Menge der von diesen Schafen gewonnenen und abae-

lieferten Wolle,
d ) Name oder Firma des Käufers der Wolle;

2 . bei Anträgen von Schafhaltern auf Garnlieferung für ihre
Angestellten , falls diese selbst Besitzer von Schafen sind:
a) Name des Schafhalters,
b) Name der betreffenden Angestellten,
c)  Zahl der Schafe im eigenen Besitz dieser Angestellten am

1. Juli des laufenden Kalenderjahres,
d ) Menge der von diesen Schafen gewonnenen und abge¬

lieferten Wolle,
e) Nanie oder Firma des Käufers der Wolle;

3 . bei Anträgen von Schafhaltern auf Garnlieferung für ihre
Angestellten , falls diese aus dem Dienstverhältnis einen An¬
spruch auf Wollieferung an den Schafhalter haben:
a) Name des Schafhalters,
b ) Namen der betreffenden Angestellten,
c ) Zahl der Schafe im eigenen Besitz des Schafhalters,
d ) Menge der von diesen Schafen gewonnenen und abge-

lieferten Wolle,
e ) Name oder Firma des Käufers der Wolle.
Die Anträge sind von der Ortspolizeibehörde zusammenge¬

stellt aus Sammelvordrucken , welche von den Kriegsamtstellen
der Stellvertretenden Generalkommandos zu beziehen sind , bei
der Kriegsamtstelle des zuständigen Stellvertretenden General¬
kommandos mit der ausdrücklichen Erklärung einzureichen , daß
die in den Anträgen enthaltenen Angaben von der Ortspolizei¬
behörde geprüft worden und richtig sind

Die Kriegsamtstellen , welchen die Nachprüfung der in den
Sammelanträgen gemachten Angaben Vorbehalten bleibt , geben
diese an die Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft , Berlin 81V 48,
Verl . Hedemannstr . 3 , zur weiteren Veranlassung.

Frankfurt a . Mai « , den 20 . September 1917.
KtrUnortretonde « Generalkommando . 18 . Armeekorps

* * *
Die Herren Bürgermeister von Arnshöfen , Berod , Bilk¬

heim , Caden , Dahlen , Ehringhausen , Eisen , Elbingen , Emmeri¬
chenhain , Ettinghausen , Ewighausen , Girkenroth , Girod , Guck¬
heim , Härtlingen , Hahn , Halbs , Heilberscheid , Hellenhahn , Hersch¬
bach , Homberg , Hundsangen , Irmtraut , Kleinholbach , Kuhnhöfen,
Mähren , Meudt , Mittelhofen , Nentershausen , Neunkirchen , Neu¬
stadt , Niederahr , Niedererbach , Niederroßbach , Niedersain , Nister-
Möhrendorf , Nomborn , Oberahr , Obererbach , Oberroßbach , Ober-
sain , Pottum , Pütschbach , Rennerod , Ruppach , Sainerholz,
Sainscheid , Salz , Salzburg , Steinefrenz , Waigandshain , Wald¬
mühlen , Weidenhahn , Weltersburg , Westernohe , Willmenrod,
Winnen und Zehnhausen b. W . ersuche ich den Bedarf an For-



r . .. « ntmaen der Schafhalter auf GarnlieferungL77LLÄä ZT» >.- -md- «.
N *4. »*■M ». bchimmt— 1« . ,
* Feklameige nicht erforderlich.

W - strr ^ urg . den 19 . September 191 . ^

Bekanntmachung.
Di - Neicbsftelle für Speisefette , GeschästSabteilung G . m . b.

L in Berttn ^ S. Äohrenstraße 58/59 , hat Verträge mrt Fa-
briken auf Lieferung von Milchkannen abgeschlossen und ist tn«
folaedessen in der Lage , an Kommunalverbände , Molkereien und
einzelne Milchlieferer Milchkannen 3«
möglichst frühzeitig aufzugeben , da die Fabriken mit Heeresuese
rungen stark beschäftigt sind^

Westerburg, den 14. September 1917. Prr zauorar.
Bekanntmachung

Ed» ir äs
bestimmt : § 1

Der Preis für Walnüsse und die folgenden Gemüse darf
beim Verkauf durch den Erzeuger die nachstehenden Satzeie Pfund
nicht übersteigen : _ _ , 0 20 «ft

1 für Walnüsse mit grüner Schale U'4U
für Walnüsse ohne grüne Schale

bis 30 . November 1917 0,50 M.
vom 1. Dezember 1917 ab 0,7 M.

2 . für Kürbisse ° '10

0,20 3R3 . für Sellerie
bis 14 . Oktober 1917 mrt Kraut
vom
vom
vom
später

4 für Meerettich
' a ) wenn 100 Stangen mindestens 60 Pfund wiegen,

bis 31 . Dezember 1917 0,40
vom 1. Januar bis 28 . Februar 1918 0,45
vom 1. März bis 30 . April 1918 0,50
später . 0,55

d) wenn 100 Stangen mindestens 40 Pfund wiegen
bis 31 . Dezember 1917
vom 1 . Januar bis 28 Februar 1918
vom 1 . März bis 30 . April 1918
später

c) für leichtere Ware
bis 31 . Dezember 1917
später

5. für Rote Rüben (Rote Bete)
bis 31 . Oktober 1917 t 4ftl _
vom 1 . November bi « 31 . Dezember 1917
später

6 . für Schwarzwurzeln
bis 31 Dezember 1917

später § a
Diese Bekanntmachung tritt drei Tage nach der Verkündigung

in bm  21 . August 1917.
* Krtch. strllr für » rmüs- und « bst.

Der Vorsitzende : von T i l l y.
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0,25

0,10 1 ,
0,12
0,14

int ie

0,40 1 l»
0,50 M S


	[Seite 1]
	[Seite 2]

